
Hinweis für Modul 5-Projekte: 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Landesmittel zur Kofinanzierung des Modul 5 in einen 

landesweiten Plafond zur Verfügung gestellt werden. Deshalb beschließt die 

Aktionsgruppe in der o.g. Auswahlrunde, ohne über eigene Kofinanzierungsmittel für 

das Modul 5 zu verfügen. Antragsteller können im Falle eines positiven Beschlusses 

über ihr Vorhaben insofern keinen Anspruch auf Förderung (Bewilligung) herleiten, 

auch dann nicht, wenn alle Förderfähigkeitsvoraussetzungen erfüllt sein sollten.  

  

Unsere LEADER-Aktionsgruppe wird jedoch alle positiv beschlossenen Vorhaben 

dem Land vorlegen und die Zuteilung der entsprechenden Kofinanzierungsmittel 

beantragen. Unsere Fördervorschläge stehen allerdings in Konkurrenz mit den 

Bedarfsanmeldungen anderer LEADER-Aktionsgruppen im Land. Es muss deshalb 

damit gerechnet werden, dass von allen LEADER-Aktionsgruppen im Land mehr 

Fördermittel beantragt werden, als in dem Plafond noch Landesmittel verfügbar sind. 

Auf Landesebene wird in diesem Fall in einem transparenten und objektiven 

Verfahren die Mittel den einzelnen Projektträgern nach festgelegten Kriterien 

zugewiesen. Ob unsere LEADER-Aktionsgruppe mit ihren ausgewählten Projekten 

hierbei dann berücksichtigt werden können, ist gegenwärtig noch nicht absehbar.  
 


